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RS OGH 1993/10/12 4Ob101/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1993

Norm

UrhG §21

Rechtssatz

Wenn auch von "Kürzungen" rein sprachlich nur Sprachwerke, Musikwerke oder Filmwerke betro en werden, so

entspricht dem bei Zeichnungen oder Gemälden die Verö entlichung eines Ausschnittes und ebenso die

Veröffentlichung einer Verkleinerung des Werkes.

Entscheidungstexte
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